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§ 2 Nutzungsgebühren 
(1) Die Nutzung der Medienbestände in den Räu-
men der Stadtbibliothek ist gebührenfrei. 
(2) Für die Ausleihe von Medien wird eine Gebühr in 
Form einer Jahres- oder Vierteljahresgebühr erho-
ben. Die Entrichtung der Jahresgebühr berechtigt 
die Nutzerinnen und Nutzer für 12 Monate, die Ent-
richtung der Vierteljahresgebühr für 3 Monate ab Er-
stellung des Leseausweises, Medien auszuleihen. 
Als Nachweis für diese Berechtigung wird den Nut-
zerinnen und Nutzern bei Erstanmeldung und Ent-
richtung der jeweiligen Nutzungsgebühr ein kosten-
freier Leseausweis ausgehändigt. 
(3) Die Jahresgebühr beträgt unabhängig von der 
Anzahl der entliehenen Medien (ausgenommen der 
Medien im Sinne des § 3) für Erwachsene 17,50 
EUR. Die Vierteljahresgebühr beläuft sich für Er-
wachsene unabhängig von der Anzahl der entliehe-
nen Medien (ausgenommen der Medien im Sinne 
des § 3) auf 5,00 EUR. Kinder und Jugendliche sind 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres von der 
Entrichtung einer Gebühr nach dieser Vorschrift be-
freit. 
 
 
(4) Die Stadtbibliothek gewährt folgenden Personen 
eine Ermäßigung auf die Jahresgebühr: 
1. Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden und 
Studierenden (ausgenommen Personen, die ledig-
lich ein Abend- oder ein Fernstudium absolvieren) 
2. Empfängerinnen und Empfängern von Arbeitslo-
sengeld II, von Grundsicherung nach den Vorschrif-
ten des SGB XII, von Wohngeld sowie von Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
3. Empfängerinnen und Empfängern von Berufsaus-
bildungsbeihilfe oder von Leistungen nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz 
4. Personen, die ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ 
(FSJ), ein „Freiwilliges Ökologisches Jahr“ (FÖJ) o-
der den „Bundesfreiwilligen-Dienst“ (BFD) absolvie-
ren 
5. Personen, die auf Grund ihres ehrenamtlichen 
Engagements in Besitz einer AktivCard oder Ju-
gendleitercard (Juleica) sind 
6. Inhaberinnen und Inhabern des Erlangen Passes. 
Die Ermäßigung wird nur gegen Vorlage eines ent-
sprechenden Nachweises gewährt. Die ermäßigte 
Jahresgebühr beläuft sich auf 8,00 EUR. 
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